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Recht. Gesetz. Frieden – 200 Jahre Landgericht Koblenz (11)
-von Joachim Hennig-

Vor zwei Wochen wurde hier
über die Justiz vor 100 Jah-
ren, zu Beginn der ersten
deutschen Demokratie, der
Weimarer Republik, berich-
tet. Aufgezeigt wurde die
Einseitigkeit der politischen
Justiz, die zu einem krassen
Missverhältnis bei den po-
litischen Morden von rechts
und von links führte – bei
deren Aufklärung und Be-
strafung und bei der Straf-
zumessung dafür sowie bei
deren Amnestierung. Für die
Justiz und auch für die Po-
lizei stand der Feind links.

Die Folge waren weitge-
hend ungesühnte oder völ-
lig unangemessen gesühn-
te Verbrechen: die Morde
an den beiden kommu-
nistischen Führern Rosa
Luxemburg und Karl Lieb-
knecht am 15. Januar 1919,
der Mord an dem baye-
rischen Ministerpräsiden-
ten Kurt Eisner (USPD) am
21. Februar 1919, der am
Schriftsteller, Pazifisten und
Aktivisten der Münchner
Räterepublik Gustav Lan-
dauer am 2. Mai 1919,
das zum Tode führende At-
tentat auf den USPD-Po-
litiker und Pazifisten Hu-
go Haase am 7. Novem-
ber 1919 (Attentat vom 8.
Oktober 1919), der mut-
maßliche Fememord an
dem Vorsitzenden der
USPD-Fraktion im bayeri-
schen Landtag Karl Ga-

reis am 9. Juni 1921, die
Morde an dem Zent-
rumspolitiker und ehemali-
gen Reichsfinanzminister
Matthias Erzberger am 26.
August 1921 und an dem
Reichsaußenminister Wal-
ther Rathenau (DDP) am
24. Juni 1922 sowie die At-
tentate auf den ersten Mi-
nisterpräsidenten einer de-
mokratisch legitimierten
Reichsregierung und spä-
teren Kassler Oberbür-
germeister Philipp Schei-
demann (SPD) am 4. Ju-
ni 1922 und auf den so-
zialistischen Publizisten
Maximilian Harden am 3.
Juli 1922, die die beiden
nur schwer verletzt über-
lebten.
Ganz bemerkenswert da-
ran ist, dass diese Ver-
brechen von rechts fast
nur linken oder linksste-
henden Politikern u. a. und
auch gerade Menschen mit
jüdischer Herkunft galten.
So waren Rosa Luxem-
burg, Kurt Eisner, Gustav
Landauer und Walther Ra-
thenau Juden. Und diese
Morde kamen nicht über-
raschend. Der an Walther
Rathenau etwa wurde mit
dem barbarischen Vers an-
gekündigt: „Knallt ab den
Walther Rathenau,/ die
gottverdammte Judensau!“
Hintergrund der Morde und
Attentate der Rechten wa-
ren vornehmlich die Lüge
der „Dolchstoßlegende“ so-
wie die Verachtung für die
durch die „Novemberre-

volution“ geschaffene re-
publikanische Staatsform
und der immer stärker wer-
dende Antisemitismus.
Die Dolchstoßlegende war
eine von der deutschen
Obersten Heeresleitung in
die Welt gesetzte Ver-
schwörungstheorie. Sie be-
sagte, das deutsche Heer
sei im Weltkrieg „im Fel-
de unbesiegt“ geblieben
und habe erst durch op-
positionelle „vaterlandslo-
se“ Zivilisten aus der Hei-
mat einen „Dolchstoß von
hinten“ erhalten. Damit woll-
ten die Militärs die Schuld
an der von ihnen und dem
Kaiser zu verantworten-
den militärischen Nieder-
lage von sich weisen und
auf die Sozialdemokraten
und andere demokrati-
sche Politiker abwälzen.
Damit ging einher die Pro-
paganda gegen die Ziele
der Novemberrevolution,
gegen die Auflagen des
als „Schanddiktat“ diffa-
mierten Versailler Friedens-
vertrages, gegen die lin-
ken Parteien der Weima-
rer Regierungskoalitionen
und ihre führenden Poli-
tiker sowie die Verschwö-
rungstheorie des „bolsche-
wistischen, internationalen
Judentums“.
Das war ein Konglomerat
von Verschwörungstheo-
rien, Feindbildern, Lügen
und einer bewusst konst-
ruierten Geschichtsfäl-
schung, um die militäri-
schen und nationalkon-

servativen Eliten des Kai-
serreichs zu exkulpieren
und das Versagen und
die Verantwortung dafür
der jungen deutschen De-
mokratie zuzuschieben.
In diesem Prozess spielte

die Justiz von Anfang an ei-
ne sehr unrühmliche Rol-
le. Sie versagte nicht nur
bei der Ahndung der po-
litischen Gewaltdelikte von
rechts, sondern auch bei
der Bekämpfung der Be-

leidigung und Verächt-
lichmachung der republi-
kanischen Staatsform des
Reichs, ihrer Repräsen-
tanten und Symbole.
Das eklatanteste Beispiel
ist das Urteil eines Mag-
deburger Schöffenge-
richts, das am 23. De-
zember 1924 in einem von
Reichspräsident Friedrich
Ebert gegen einen Jour-
nalisten angestrengten Be-
leidigungsprozess den An-
geklagten zu einer sym-
bolischen Geldstrafe von
zehn Reichsmark verur-
teilte, dem Reichspräsi-
denten aber bescheinigte,
im Januar 1919 „objektiv
und subjektiv Landesver-
rat begangen“ zu haben
– eine bewusst falsche An-
wendung des Gesetzes. Im
Kollegenkreis fanden die
Magdeburger Richter noch
deutlichere Worte: Sie be-
zeichneten den ehemali-
gen sozialdemokratischen
Reichskanzler Philipp
Scheidemann, der zwei
Jahre zuvor schwer ver-
letzt ein Blausäureattentat
überlebt hatte, als „Schwein“
und forderten unverhoh-
len, dass Ebert, der „Satt-
lergeselle da oben“ (Fried-
rich Ebert war gelernter
Sattler) verschwinden müs-
se.
Friedrich Ebert führte ins-
gesamt 173 Prozesse we-
gen politischer Beleidi-
gungen und Unterstellun-
gen, ohne von den Ge-
richten Ehrenschutz zu er-

halten. Wegen des Mag-
deburger Prozesses ver-
nachlässigte er seine Ge-
sundheit. Einer dringend
notwendigen Operation un-
terzog er sich erst zu spät,
so dass er am 28. Feb-
ruar 1925 im Alter von
54 Jahren am einem bei
der Operation erlittenen
Blinddarmdurchbruch
starb.
Das Magdeburger Ver-
fahren gegen Reichsprä-
sident Friedrich Ebert war
das spektakulärste und in
seinem Ausgang skanda-
löseste. Es war aber kein
Einzelfall. Immer wieder ur-
teilte die Justiz einseitig
und versagte Demokraten
den nötigen Ehrenschutz.
So war es damals auch
in Koblenz. Hier verleumde-
ten das Nazi-„Kampfblatt“
Westdeutscher Beobach-
ter und sein Chefredak-
teur Josef Grohé. Die Ver-
fahren fanden allerdings,
weil der Westdeutsche Be-
obachter seinen Sitz in
Köln hatte, nicht in Kob-
lenz, sondern beim Amts-
gericht in Köln statt.
So beschuldigte Grohé et-
wa einen Koblenzer so-
zialdemokratischen Beam-
ten der Annahme von Be-
stechungsgeldern. In die-
sem Prozess konnte er un-
gestraft Oberbürgermeis-
ter Karl Russell (Zentrum)
und einen Kaufmann jü-
dischen Glaubens na-
mens Faber diffamieren.
Den Zeugen Faber stellte

er vor dem Gericht als völ-
lig unglaubwürdig hin und
erklärte: „Was Faber an-
geht, so halte ich es hier
mit Martin Luther, der ge-
sagt hat: „Trau keinem
Fuchs auf grüner Heid‘,/trau
keinem Jud‘ bei seinem
Eid.“ Sowie: „Von mir weiß
Faber, dass ich als anti-
semitischer Deutscher sein
Todfeind bin, zwischen ihm
und mir – das weiß er –
gibt es keine Verständi-
gungsmöglichkeit.“
Das und anderes mehr
konnte Grohé vor Gericht
völlig ungestraft von sich
geben. Den Beweis für die
behauptete Korruption
führte er – natürlich – nicht.
Dafür wurde er zu einer
Geldstrafe von 200 Reichs-
mark(!) verurteilt. Die Wir-
kung dieses und mehr als
100 ähnlicher Verfahren
gegen u. a. Koblenzer
Beamte war verheerend.
Oberbürgermeister Russell
stellte 1928 dazu resig-
nierend fest: „Nach den Er-
fahrungen, die in den bis-
herigen Beleidigungsver-
fahren gemacht worden
sind, muss man jedoch
wohl oder übel auf dem
Standpunkt stehen, in Zu-
kunft von Strafanträgen ab-
zusehen. Jeder Strafan-
trag führt zu neuen Ver-
leumdungen und Beleidi-
gungen, jede Verhand-
lung und Verurteilung ist
der willkommene Anlass
für weitere Hetz- und
Schmähartikel.“

Titelseite des „Westdeutschen Beobachters“ vom 14.
August 1927 mit einer Schmähkarikatur des Koblenzer
Polizeidezernenten Dr. Ernst Biesten.
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